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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Abschaffung Schriftformerfordernis

Stand vom 26.06.2024 10:33:04 bis 27.06.2024 20:24:59

Angegeben von:
am 26.06.2024 Volkswagen Financial Services AG (R001704)

Beschreibung:
Ein Darlehensvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und 

Annahme) zu Stande. Für die Willenserklärung des Verbrauchers ist gem. § 492 Abs. 1 i.V.m. § 

126a BGB die elektronische Form zugelassen. Gleichwohl muss die Annahmeerklärung des 

Darlehensgebers nach aktueller Rechtslage aber „papierhaft“ erfolgen, d.h. ausgedruckt werden, 

denn § 492 Abs. 1 Satz 3 BGB befreit den Darlehensgeber nur von dem Erfordernis der 

Unterschrift. Die reine Textform ist demnach nicht zulässig. Wir regen daher an, dass die 

Annahmeerklärung des Darlehensgebers in Textform erfolgen kann. Es wird daher eine 

entsprechende Änderung des BGB angestrebt.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Digitalisierung [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 BGB [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001704
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?filter%5Bfieldsofinterest%5D%5BFOI_MEDIA%7CFOI_MEDIA_DIGITALIZATION%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?q=%22BGB%22&searchAttributes=affectedlawabbreviations&filter%5Bwithaffectedlaws%5D%5Btrue%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
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